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Gesetz zur Ausführung des  
Tierische Nebenprodukte-

Beseitigungsgesetzes 
(AGTierNebG) 

– Auszug – 

Vom 11. August 1978 (BayRS 7831-4-UG), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
 7. Dezember 2004 (GVBl S. 499)  

 

Art. 4 
Kosten und Entgelte 

  (1)  Für tierische Nebenprodukte hat der Beseitigungs-
pflichtige ein angemessenes Entgelt zu gewähren, wenn 
der Wert der aus ihnen gewonnenen Produkte den Auf-
wand für die Beseitigung wesentlich übersteigt. Deckt der 
Wert der Produkte trotz sparsamer und rationeller Be-
triebsführung sowie Ausschöpfung aller Einnahmemög-
lichkeiten den Aufwand für ihre Beseitigung nicht, sollen 
die Beseitigungspflichtigen von den Besitzern für die Be-
seitigung kostendeckende Gebühren auf Grund einer 
Gebührensatzung oder kostendeckende privatrechtliche 
Entgelte erheben; Inhaber von Betrieben, denen die Be-
seitigungspflicht nach § 3 Abs. 2 TierNebG übertragen 
ist, können für die Beseitigung von den Besitzern ein pri-
vatrechtliches Entgelt verlangen. Für die Erhebung der 
Gebühren gelten Art. 2 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, 
dass Mustersatzungen vom Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz erlassen werden, Art. 
8 und 12 bis 17 des Kommunalabgabengesetzes ent-
sprechend. 
  (2)   Abweichend von Abs. 1 Satz 2 erheben die Beseiti-
gungspflichtigen von den Besitzern von abholpflichtigem 
Vieh im Sinn des Tierseuchengesetzes Gebühren oder 
privatrechtliche Entgelte zur Deckung von 25 v. H. der 
Kosten für die Verarbeitung dieser Tiere bis zur endgülti-
gen Beseitigung sowie von 100 v. H. der Kosten für die 
Ermittlung und Anforderung der Gebühren oder Entgelte. 
Im Übrigen ersetzt die Tierseuchenkasse dem Beseiti-
gungspflichtigen auf Antrag zwei Drittel des nicht gedeck-
ten Aufwands ohne Berücksichtigung der nach Satz 1 
erzielten Gebühren und Entgelte, der ihm in einem Ge-
schäftsjahr nachweislich ausschließlich durch die Beseiti-
gung dieser Tierkörper entstanden ist. Der Ersatzanspruch 
mindert sich um die nach Satz 1 erzielten Gebühren und 
Entgelte, soweit diese zur Deckung von 25 v. H. der Kos-
ten für die Beseitigung der Tiere erhoben worden sind. 
Zur Prüfung von Ersatzansprüchen kann die Tierseuchen-
kasse die Geschäftsunterlagen der Antragsteller einsehen. 
Der Staat erstattet der Tierseuchenkasse ein Drittel des 
nicht gedeckten, ausschließlich durch die Beseitigung 
dieser Tierkörper entstandenen Aufwands der Beseiti-
gungspflichtigen ohne Berücksichtigung der nach Satz 1 
erzielten Gebühren und Entgelte. 
  (3)  Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten nicht für abhol-
pflichtiges Vieh im Sinn des Tierseuchengesetzes, das 
1. der gesetzlichen Testpflicht auf TSE oder BSE 

unterliegt oder 
2. auf Grund einer anzeigepflichtigen Tierseuche 

verendet oder getötet worden ist. 
In diesem Fall ersetzt die Tierseuchenkasse dem Beseiti-
gungspflichtigen auf Antrag zwei Drittel des nicht gedeck-
ten Aufwands, der ihm in einem Geschäftsjahr nachweis-
lich ausschließlich durch die Beseitigung dieser Tierkörper 
entstanden ist. Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Der Staat 
erstattet der Tierseuchenkasse die Hälfte dieses Betrags.  

 

 

 

 


